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1 Ausgangssituation

Wie in den anderen Besatzungszonen, wurden auch in der sowjetisch kontrollier-
ten Zone den Kirchen nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmte Sonderrechte einge-
räumt, die es ihnen erlaubten, relativ schnell arbeitsfähige Strukturen zu schaffen
bzw. wieder zu beleben. Es lag im Interesse der sowjetischen Besatzungsmacht, an-
gesichts des staatlichen Zusammenbruchs u.a. mit Hilfe der Kirchen zur Linderung
des Elends und zur Stabilisierung der Situation beizutragen. Die Kirchen akzeptier-
ten den sich bietenden Freiraum, wobei sie von einer kirchlichen Einheit über die
Grenzen der Besatzungszonen und der späteren Teilstaaten hinaus ausgingen. Von
dieser offenen Ausgangsposition profitierten sowohl die Arbeit der Inneren Mission
als auch die Anfänge des im August 1945 gegründeten Hilfswerks.

1.1 Innere Mission

Aufgrund erschwerter Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten fand am 9. Ju-
li 1945 in Berlin eine erste Vorstandssitzung des Central-Ausschusses für die In-
nere Mission für den Bereich Ost (CA Ost) statt. Die 1946 wieder einsetzenden
Geschäftsführerkonferenzen, die weiterhin bereichsbezogen arbeiteten, und die Zu-
ständigkeit Paul Braunes (1887 – 1954) als Stellvertreter des Präsidenten für den
Ostbereich zeigen an, dass die Innere Mission nach 1945 genötigt war, im Osten
und im Westen getrennte Wege zu gehen.1 Zur organisatorischen Aufteilung ka-
men unterschiedliche Schwerpunkte und differierende praktische Herausforderun-
gen hinzu.
Neben dem Verlust der Anstalten, die nach 1945 in polnischem Staatsgebiet lagen,
litt die Arbeit der Inneren Mission in Ostdeutschland darunter, dass ein Teil der im
Nationalsozialismus enteigneten bzw. beschlagnahmten Einrichtungen nicht rück-
übertragen wurde.2 Aus Sorge, dass auch andere diakonische Einrichtungen nicht

1 Vgl. Helmut Talazko, „45 Jahre Diakonie evangelischer Kirchen in Ost- und Westdeutschland.
Stationen des Mit- und des Nebeneinanders“, in:Diakonie, Sondernummer Oktober 1990, 71-75.

2 Trotz des SMAD-Befehls Nr. 82 vom 30.4.1948, der entsprechend der Kontrollratsdirektive Nr.
57 die Rückübertragung beschlagnahmter Vermögenswerte an die früher Berechtigten vorsah,
wurde die Rückgabe von Einrichtungen mit der Begründung verweigert, dass es sich um Vermö-
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unangetastet bleiben würden, verabschiedete der Rat der EKD am 14.12.1945 ei-
ne Entschließung, dass auch „die kirchlichen Arbeitsverbände und Werke . . . der
fördernden Obhut der Kirche unterstehen“. Trotzdem mussten auf der Ebene der
Träger diakonischer Einrichtungen durch Neuregelungen des Vereinswesens und
des Stiftungsrechts Einschränkungen hingenommen werden. Davon waren vor al-
lem Träger in zuvor gemeinsamer, kommunaler und konfessioneller Verantwortung
betroffen. Um weiteren Eingriffen in die Rechts- und Eigentumsverhältnisse vor-
zubeugen, wurde die Bestimmung der Inneren Mission „als Lebens- und Wesens-
äußerung“ der Kirche auf landeskirchlicher Ebene durch Absicherungen des Ver-
mögens der Inneren Mission als „Sondervermögen der Evangelischen Kirche“ er-
gänzt. Eigentumsrechtliche Umsetzungen dieser Absicherungen erfolgten jedoch
nur sehr zögerlich. Die von der Sorge um den Erhalt und die Arbeitsfähigkeit der
diakonischen Einrichtungen getragenen Schritte beförderten eine größere, nicht im-
mer spannungsfreie Annäherung der Institutionen von Diakonie und Kirchen in der
DDR.
Zu den politischen Schwierigkeiten kamen wirtschaftliche Probleme hinzu. Durch
Mangel an Baumaterialien, nur zögerlich erteilte Baulizenzen, stark eingeschränk-
te Möglichkeiten, Kredite aufzunehmen, und Einschränkungen im Zahlungsverkehr
konnten nicht nur die Kriegsschäden lediglich notdürftig beseitigt werden, auch die
laufende Bewirtschaftung war vielfach behindert. Mit der Währungsreform 1948
und dem Gesetz zur Regelung des innerdeutschen Zahlungsverkehrs 1950 wur-
den darüber hinaus die Möglichkeiten westdeutscher Unterstützungen stark einge-
schränkt. Um Zahlungsvorgänge im Bereich der ostdeutschen Währung abwickeln
zu können, wurde eine Geschäftsstelle des Central-Ausschusses in der Ostberliner
Schönhauser Allee eingerichtet, deren rechtliche Legitimation in einer stadtbezirk-
lichen Registrierung vom 20.5.1949 bestand.

1.2 Hilfswerk

Im Unterschied zur privatrechtlich organisierten Inneren Mission besaß das Hilfs-
werk keine eigene Rechtspersönlichkeit und war entsprechend kirchlichen Struktu-
ren landeskirchlich gegliedert. Aufgrund der Not vieler Flüchtlinge und der insge-
samt schwierigen Situation lag ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit des Hilfs-
werks in der SBZ. Die Bedeutung des Hilfswerks für die SBZ wird durch die vom
Leiter des Hilfswerks Eugen Gerstenmaier (1906-1986) und seinem Stellvertreter
Christian Berg (1908-1990) beförderte Errichtung des ,Zentralbüros Ost‘ in Ber-
lin unterstrichen. Diese Koordinierungsstelle nahm unter Robert Tillmanns (1896-
1955) bereits am 1.10.1945 ihre Arbeit auf.
Zunächst standen die Abwicklung und Verteilung von Hilfssendungen für die all-

gen des NSV handele und unter die Wiedergutmachung entsprechend des SMAD-Befehls Nr.
126 vom 20.3.1946 falle. Das betraf insbesondere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.
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gemeine Nothilfe und den kirchlichen Wiederaufbau im Vordergrund. Ab 1947 ver-
stärkten sich Behinderungen im Warentransfer. Auch für die Verteilung der von den
Kirchen aufgebrachten und eingeführten Hilfsgüter wurde von der Volkssolidarität
ein Monopolanspruch erhoben. Die 1946 von der SED als integrierende ,Volksbe-
wegung‘ und als Dachorganisation aller Wohlfahrtseinrichtungen in der SBZ konzi-
pierte Volkssolidarität wurde mit der Satzungsänderung und Neustrukturierung im
Frühjahr 1951 endgültig zu einer von der SED dominierten Massenorganisation zur
sozialen und politischen Mobilisierung. Trotz solcher Störungen ab 1947 konnte
durch das Bemühen des Hilfswerks und verschiedener kirchlicher Interventionen
bei der SMAD ein großer Teil der ausländischen kirchlichen Spenden in die SBZ
transportiert und dort verteilt werden.
Der immer stärker hervortretende Ost-West-Konflikt veränderte die Möglichkeiten
und die Gestaltung der Arbeit des Hilfswerks. Das zunächst als Abteilung des Stutt-
garter Zentralbüros konzipierte „Zentralbüro Ost“, ab 1952 auf Drängen der DDR
als „Berliner Stelle“ bezeichnet, erhielt weitere Funktionen einer zentralen Koor-
dination der Hilfswerksarbeit für die DDR. Die nach der Währungsreform erfolgte
Einrichtung einer Ostberliner Filiale unterstrich diese Aufgaben. Das Hilfswerk er-
füllte als gesamtdeutsche Organisation, ähnlich wie die EKD, in der Zeit der wach-
senden politischen Spannungen eine wichtige Klammerfunktion und vermittelte zu-
sammen mit den Hilfen das Bewusstsein kirchlicher und diakonischer Verbunden-
heit.3

Die Diakonie zeichnete sich wie die Kirche in der Zeit von 1945 bis 1949 durch
„Kooperationsversuche im Zeichen eines Neuaufbaus der Gesellschaft“4 aus. Mit
der Gründung der DDR veränderte sich diese Situation allerdings zusehends, insbe-
sondere, da die DDR begann, durch eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen
das gesamte gesellschaftliche Leben zu reglementieren und umzugestalten. Immer
deutlicher wurde das Ziel, alle Bereiche der Gesellschaft planmäßig zu erfassen und
zu kontrollieren. War die Diakonie, insbesondere das Hilfswerk, anfänglich als Un-
terstützung in der wirtschaftlich und sozial schwierigen Situation angesehen wor-
den, traten nun zunehmend kirchenpolitische und religionskritische Vorbehalte der
SED in den Vordergrund.

3 Vgl. Eugen Gerstenmaier, „Hilfswerk zwischen Ost und West. Bleibende Aufgaben und neue
Wege“, in:Mitteilungen aus dem Hilfswerk der EKD30, 1949, 1 f., 1: „Als besondere . . . Auf-
gabe steht vor uns dieHilfe für unsere Kirchen in der Ostzone.“

4 Michael Beintker, „Nachdenkliche Rückblenden auf das Verhältnis von Kirche und Staat in der
DDR“, in: KZG 7. 1994, 300-318, 305.
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2 Entwicklung

2.1 Konfrontation

Aus latenten und sporadischen Konflikten entwickelte sich Anfang der 50er Jah-
re eine prinzipielle Konfrontation. Nach der Gründung der DDR und als Betonung
der eigenen Souveränität, wurde mit dem Steinhoff-Erlass im Dezember 1950 ein
Einfuhrverbot für ausländische Spenden verfügt. Daraufhin ging das Hilfswerk ver-
stärkt dazu über, Patenschaften zu vermitteln und Unterstützungen über den Post-
weg zu organisieren, da es hier die Möglichkeit gab, lizenzfrei Päckchen zu schi-
cken. Obwohl über Sondergenehmigungen Einfuhren später wieder möglich wur-
den, verstärkten diese auf dem Weg der Patenschaften geleisteten Hilfen die Ge-
meindenähe diakonischer Aktivitäten und das Bewusstsein der Zusammengehörig-
keit der Kirchen.
Wie schon 1946 gab es Auseinandersetzungen um die konfessionelle Krankenpfle-
geausbildung. Entsprechend einer Festlegung des Zweijahresplans 1949/50 sollte
der Einfluss der konfessionellen Schwesternschulen deutlich herabgesetzt werden.
Trotz Verhandlungen wurde die Zahl der Ausbildungsplätze im April 1950 um ca.
ein Drittel gekürzt. Eine Reihe von Ausbildungseinrichtungen musste geschlossen
werden. Die verbleibende Zahl von 560 Plätzen der konfessionellen Krankenpfle-
geausbildung veränderte sich bis zum Ende der DDR nur noch unwesentlich. Auf-
grund des nicht staatlich anerkannten Ausbildungsabschlusses konnten die in den
zugelassenen konfessionellen Krankenpflegeschulen ausgebildeten Schwestern oh-
nehin nur in konfessionellen Häusern arbeiten. Darüber hinaus wurde 1950 kon-
fessionellen Schwestern, die in staatlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens
bislang gearbeitet hatten, immer häufiger gekündigt. Hinter diesen Vorgängen stand
die Absicht, konfessionelle Verbände und Schwesternschaften aus dem Bereich
des staatlichen Gesundheitswesens zu verdrängen. Lediglich zu erwartende Ver-
sorgungsdefizite begrenzten ein vollständiges Umsetzen einer systematischen Aus-
grenzung.
Als einigen diakonischen Vereinen 1951/52 die Rechtsfähigkeit entzogen wurde,
Stiftungen unter kommunale Aufsicht kamen, Heimen zunehmend die Finanzie-
rungsgrundlagen genommen, andere – wie die im Grenzsicherungsstreifen – ge-
schlossen wurden, zeichneten sich die Konfrontationen ab, die für die Diakonie
aus der Kirchenpolitik der 2. Parteikonferenz der SED resultierten. Angesichts der
Versuche, die Kirche auf einerein kultische Binnenfunktioneinzuschränken, wurde
das Engagement der Diakonie als sozialpolitische Einmischung verstanden und von
dem Verdacht ausgegangen, „dass die Kirchenleitungen mit ihrem weitverzweigten
System kirchlicher Werke und Einrichtungen praktisch das Leben unserer Bevölke-
rung kontrollieren und in ihrem Sinne zu lenken versuchen“.5 Entsprechend wies

5 Vorlage der Abteilung Staatliche Verwaltung für das Politbüro des ZK/ SED, 26.7.1952 (Un-
terschrift: Willi Barth) mit Analyse über (sic!) die Politik der Kirchen in der DDR, 22.7.1952.
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Willi Barth (1899-1988), der 1954 Leiter der Arbeitsgruppe Kirchenfragen beim
ZK der SED wurde, die Instrukteure für Kirchenfragen der Bezirksleitungen am
20. März 1953 an: „Bei Verstößen gegen die demokratischen Gesetze in konfessio-
nellen Heimen, Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen sind die betreffenden
Institutionen sofort in die Verwaltung der Gemeinde zu übernehmen, unter Besei-
tigung der Verantwortlichen.“6 Damit war als internes Ziel nicht die Abänderung
möglicher Missstände, sondern die Kontrolle und Verfügungsgewalt über diako-
nische Einrichtungen benannt. Mit Verhaftungen und der Beschlagnahmung bzw.
Unterstellung unter kommunale Verwaltung auch großer diakonischer Einrichtun-
gen (Neinstedter Anstalten, Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg-Cracau, Hoff-
nungstaler Anstalten in Lobetal) erreichten diese Auseinandersetzungen im März
und April 1953 eine Breite, die auf ein Ausschalten der Diakonie als institutio-
nalisiertes kirchliches Arbeitsfeld zielten. Für Christian Berg, seit 1949 Leiter der
Berliner Stelle, war damit „der ,Kirchenkampf‘ in der DDR auf dem Höhepunkt der
Zerreißprobe angekommen.“7

Aufgrund drastisch zunehmender politischer und wirtschaftlicher Schwierigkeiten
in der DDR blieben diese Angriffe jedoch im April 1953 stecken, bis schließlich
eine direkte Intervention des Politbüros der KPdSU, der sich das Politbüro der SED
beugte, die Situation änderte. Auf einer Unterredung am 10. Juni 1953 zwischen
Vertretern der Regierung der DDR und der Kirchlichen Ostkonferenz wurde die
Aufhebung der Maßnahmen gegen die Kirche und Diakonie zugesagt. Die darauf-
hin erfolgte Zurücknahme staatlicher Maßnahmen gegen diakonische Einrichtungen
und die in Aussicht gestellten Regelungen weiterer strittiger Fragen war allerdings
seitens der SED nur der Einsicht geschuldet, dass ein frontales Vorgehen eine op-
positionelle Haltung in Diakonie und Kirche förderte.
Nach zunächst ermutigenden Signalen, wie der Entlassung kirchlicher und diako-
nischer Mitarbeiter aus der Haft und der Rücknahme der Maßnahmen gegen diako-
nische Einrichtungen, stellten sich jedoch bald in immer mehr Arbeitsfeldern der
Diakonie wieder Verhältnisse ein, die so unbefriedigend waren wie zuvor. Bereits
im Frühjahr 1954 wurde im Zusammenhang mit einer erneuten Verschärfung der
SED-Kirchenpolitik wieder dazu übergegangen, die kirchlich-diakonische Arbeit
in einem breiten Spektrum – von der Christenlehre, dem Konfirmandenunterricht
und den konfessionellen Kindertagesstätten bis zur Arbeit in Krankenhäusern, Al-
tersheimen und der häuslichen Krankenpflege – verstärkt zu kontrollieren und zu
reglementieren. Offen zutage traten die kirchen- und diakoniefeindlichen Intentio-

Abgedruckt in Frédéric Hartweg (Hg.)SED und Kirche: Eine Dokumentation ihrer Beziehungen.
Bd. 1. SED 1946 – 1967, Neukirchen-Vluyn 1995, 65-72, 69.

6 Notiz über die Arbeitsbesprechung der Gen.[ossen] Instrukteure für Kirchenfragen der Bezirks-
leitungen am 20.3.1953 beim ZK Abt. Staatl.[iche] Verwaltung, 25.3.1953, in:SAPMO-BArchB,
DY 30/IV/2 14/1344.

7 Arbeitsbericht 1953 von Christian Berg auf der Arbeitskonferenz der Bevollmächtigten des
Evangelischen Hilfswerks im Bereich des Zentralbüros Ost am 8.12.1953. in:ADW, ZBB 31.
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nen der SED in der Unterdrückung der Arbeit der Bahnhofsmission. Nach früheren
Verdrängungsversuchen durch die Volkssolidarität wurde ab Januar 1956 dieser dia-
konische Arbeitsbereich systematisch unterbunden. Unter Spionagevorwurf wurden
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission verhaftet und die meis-
ten Standorte der Bahnhofsmission von dem erst im Oktober 1952 in der DDR
wieder gegründeten Roten Kreuz übernommen, was das faktische Ende der Arbeit
der Bahnhofsmission in der DDR bedeutete.
Eine öffentlich wirksame und wahrnehmbare diakonische Arbeit wurde von der
SED als politische und propagandistische Äußerung der Kirche angesehen und
widersprach der in der SED herrschenden Vorstellung von Religion als Kult. Im-
mer wieder wurde versucht, mittels einer Differenzierungspolitik, der entsprechend
,fortschrittliche‘, d.h. staatskonforme, und ,reaktionäre‘ Kräfte unterschiedlich be-
günstigt bzw. unterdrückt wurden, auch die Diakonie und die Kirche gegeneinander
auszuspielen. Trotzdem hatten die anfänglich liberale Kirchenpolitik der sowjeti-
schen Besatzungsmacht und die erstmalige Auseinandersetzung des aus der Ideo-
logie des Marxismus/Leninismus abgeleiteten Sozialismus mit der Tradition der
freien Wohlfahrtspflege dazu geführt, dass die DDR der einzige Staat des ehemali-
gen Ostblocks war, in dem kirchlich-diakonische Arbeit in nennenswertem Umfang
zugelassen war. Dabei blieb allerdings die Verbindung missionarischer Aktivitä-
ten und sozialen Engagements, die auch organisatorisch durch die Verankerung der
Arbeitsgemeinschaft missionarischer Dienste in der Diakonie unterstrichen wurde,
eine von der SED nicht akzeptierte Voraussetzung diakonischer Arbeit.

2.2 Toleranz und Funktionalisierung

Dem am 8. März 1957 nach langwierigen Verhandlungen beschlossenen „Kirchen-
gesetz über den Zusammenschluss von Innerer Mission und Hilfswerk der EKD“
entprechend wurde auch die Berliner Stelle des fusionierten Werkes neu organi-
siert. Die Berliner Dienststelle, die in zwei Abteilungen aufgegliedert war, von de-
nen sich eine in West- und die andere in Ostberlin befand, wurde nun von zwei
gleichberechtigten Direktoren geleitet. Direktor des in der Ostberliner Schönhau-
ser Allee registrierten Büros wurde Gerhard Laudien (1902-1987), der bereits 1952
zum Direktor des CA Ost gewählt worden war.
Die finanzielle Situation der Kirchen in der DDR verschlechterte sich durch die
1956 verfügte Einstellung des Einzugs der Kirchensteuer durch die Finanzämter
und die Halbierung der Staatsleistungen erheblich. Ab 1956 verstärkten sich au-
ßerdem die Konfiszierungen illegal umgetauschter und für die Kirchen und das
Hilfswerk Ost bestimmter Gelder. Spektakulär waren die Verhaftung und Verur-
teilung von Kurt Grünbaum (1892 – 1982), Konsistorialpräsident der Kirchenpro-
vinz Sachsen und seit 1954 Vizepräsident des Central-Ausschusses für die Inne-
re Mission, in dessen Privatwohnung bei einer Durchsuchung 400.000 Mark der
DDR entdeckt worden waren. Nachdem jedoch 1957 wirtschaftliche Schwierigkei-
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ten die DDR-Regierung dazu gezwungen hatten, einem Verfahren zuzustimmen,
bei dem die Kirchen den Gegenwert von 60 000 Tonnen amerikanischer Steinkohle
in DDR-Mark gutgeschrieben bekamen, zeichnete sich eine von der SED gedul-
dete Finanzierungsmöglichkeit kirchlicher und diakonischer Arbeit ab.8 An diesem
ersten Transfergeschäft war Propst Heinrich Grüber (1891 – 1975) als Ratsbevoll-
mächtigter der EKD bei der Regierung der DDR noch vermittelnd beteiligt. Bereits
1958 wurde die jährliche Obergrenze dieses bargeldlosen Transfers auf 40 Mil-
lionen Mark festgesetzt. Die in der DDR zu leistende Koordinierung und die Er-
mittlung des Bedarfs der kirchlichen und diakonischen Einrichtungen wurde eine
wichtige Aufgabe der Ostberliner Dienststelle.
Die wachsende Bedeutung der Ostberliner Dienststelle entsprach auch einer sich
verändernden kirchenpolitischen Situation. 1957 begannen Verhandlungen über ei-
ne Vergütungsregelung, die im April 1961 in das „Abkommen zur Regelung der
Vergütung für die Angehörigen der Heil- und Heilhilfsberufe in evangelischen
Krankenhäusern, Kliniken und Heilstätten in der DDR und im demokratischen Sek-
tor von Groß-Berlin“ mündeten. Durch dieses Abkommen bekamen Schwestern
und Pfleger konfessioneller Einrichtungen ein mit staatlichen Einrichtungen ver-
gleichbares Gehalt. Von seiten der Kirche waren dabei Gehaltsunterschiede zwi-
schen Mitarbeitern bei kirchlichen und diakonischen Institutionen zu akzeptieren.
Das Zugeständnis von seiten des Staates bestand darin, dass die sich erhöhenden
Personalaufwendungen auf die Pflegekostensätze angerechnet und damit Versuche
zurückgenommen wurden, diesen Teil der diakonischen Arbeit durch Druck auf die
Pflegekostensätze stark defizitär zu halten. In die gleiche Richtung gingen weite-
re Verbesserungen der Pflegekostensätze, wie die 1961 erfolgte Anerkennung eines
höheren Arzneimittelbedarfs. Verhandlungen und auch die Bereitschaft, Abkom-
men einzugehen, zeigten an, dass trotz weiterer kirchenpolitischer Auseinander-
setzungen – vor allem um die Einbindung der Kirchen in die EKD – eine Ebene
faktischer Zusammenarbeit gesucht wurde. Eine grundsätzliche Regelung dieser
faktischen Zusammenarbeit oder eine Anerkennung der Diakonie erfolgte in der
DDR nicht. Es wurde aber deutlich, dass die SED auf bestimmten Gebieten der
Gesundheits- und Sozialpolitik, auf denen sie allein nicht in der Lage war, weiter-
hin unbefriedigende Zustände zu verbessern, eine Entlastung durch die Diakonie
akzeptierte.
Bei der Betreuung geistig und körperlich behinderter Menschen, wo das in der SED
herrschende Menschenbild mit seiner ideologischen Fixierung auf den Arbeitspro-
zess einer Akzeptanz dieser Aufgabe im Wege stand, wurde eine Erweiterung der
Platzzahlen und Betreuungsmöglichkeiten in diakonischen Einrichtungen realisier-

8 Zum Transfergeschäft vgl. Heinz-Georg Binder, „Die Bedeutung des finanziellen Transfers und
der humanitären Hilfe zwischen den Kirchen im geteilten Deutschland“, in:Materialien der
Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutsch-
land“ , Deutscher Bundestag (Hg.), Bd. VI, Kirchen in der SED-Diktatur, Frankfurt am Main
1995, 559-582.
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bar. Diese Entwicklung begann bereits in den 50er Jahren, als aufgrund politischer
Vorgaben die Zahl der Einweisungen in konfessionelle Heime der Kinder- und Ju-
gendhilfe drastisch zurückging. Da die finanziellen Zuweisungen von den Einwei-
sungen abhingen, gefährdete das die Existenz der Heime. Parallel dazu zeigte sich
im Gesundheitswesen der DDR nur eine geringe Bereitschaft, auf die nach den na-
tionalsozialistischen Verbrechen der Vernichtung „lebensunwerten Lebens“ wieder
zunehmende Zahl geistig behinderter Kinder und Jugendlicher zu reagieren. Der
Druck, der durch den staatlichen Monopolanspruch im Bildungs- und Erziehungs-
bereich entstand, und die Ausgrenzung schulbildungsunfähiger Kinder durch die
Sonderschulgesetzgebung der DDR drängte die Einrichtungen der Inneren Missi-
on, sich der Aufgabe der Betreuung geistig behinderter Kinder und Jugendlicher
verstärkt anzunehmen. Die Einrichtungen übernahmen diese Arbeit, auch wenn ih-
re Voraussetzungen – sowohl die Ausbildung des pflegenden und betreuenden Per-
sonals als auch die räumlichen Verhältnisse – dafür nur bedingt geeignet waren.
Das löste einen erheblichen Prozess der Umprofilierung innerhalb der diakonischen
Arbeit aus.
Seit 1971 wurden zur theoretischen Begleitung dieser Profilierung jährlich psych-
iatrische Fachkonferenzen durchgeführt. Sie dienten der Suche nach Konzepten zur
Betreuung und Förderung behinderter Menschen, der Multiplikation neuer Anre-
gungen sowie dem internationalen Austausch. Auf der 4. Psychiatrischen Fachkon-
ferenz 1974 in Bad Saarow wurde als richtungweisender Neuansatz das Prinzip der
,Normalisierung‘ formuliert. Dieser als ,Normalisierung‘ bezeichnete Ansatz, der
sich aus der Überzeugung ableitete, dass vor Gott aus der jeweiligen Behinderung
erwachsende Unterschiede nicht relevant sind, fasste eine Vielzahl methodischer
und gestalterischer Anregungen zusammen. Die Perspektive der ,Normalisierung‘
veränderte den Zugang zu den behinderten Menschen. Aus Patienten wurden Be-
wohner, was z.B. eine sinnvolle Differenzierung der Lebensbereiche, d.h. die Tren-
nung der Wohn-, Förder-, Arbeits- und Freizeitbereiche, beinhaltete. Die Arbeit an
diesem Konzept schloss selbst religionspädagogische und sakramentstheologische
Positionsbestimmungen ein. Vor dem Hintergrund der Einsicht, dass die Annahme
des Behinderten sich auch in der Annahme durch die Gemeinde, die sich selbst als
Gemeinde der Schwachen bekennt, realisiert, wurde von der Arbeitgruppe „Kon-
firmation und Abendmahl“ des Beirates für Psychiatrie ein „grundsätzliches Ja zu
Konfirmation und Abendmahlszulassung geistig behinderter Menschen“9 gefordert.
Ziel war es, die geistig behinderten Menschen in religiöse Vollzüge einzubezie-
hen und nicht mehr nur als passive Teilnehmer zu betrachten. Insgesamt wurde
bei dieser Profilierung vom christlichen Menschenbild und der Einsicht ausgegan-
gen, dass es bei der Betreuung behinderter Menschen um die Befähigung zu ei-
nem möglichst selbstbestimmten Leben geht. Um nicht mit Monopolansprüchen

9 Hans-Dietrich Schneider, „Konfirmandenarbeit mit geistig schwer behinderten Jugendlichen“,
in: Christenlehre35. 1982, 243-271, 247.
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der DDR-Volksbildung zu kollidieren, wurden die Überlegungen unter dem Be-
griff der „Förderpflege“ zusammengefasst. Das Ziel einer möglichst weitgehenden
Förderung vorhandener Fähigkeiten wurde im Unterschied zur staatlichen Sonder-
schulpädagogik nicht von einer Anerkennung der Schulbildungsfähigkeit abhängig
gemacht.
Für diese Aufgaben mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert werden.
Ende der 60er Jahre wurde in einigen großen Behinderteneinrichtungen begonnen,
über die staatliche Pflegeausbildung hinausgehende Ausbildungsteile für die Ar-
beit mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen einzuführen. Der Aufbau
der Ausbildungen in Heilerziehungspflege in den Neinstedter Anstalten, für Psych-
iatriediakonie in den Samariteranstalten in Fürstenwalde und für Heilerziehungs-
diakonie am Seminar des Diakonissenhauses in Teltow bedeuteten den Einstieg in
einen eigenständigen Ausbildungsbereich der Diakonie.
Eine systematische Verbesserung und Anpassung baulicher Voraussetzungen an
die Aufgaben der Förderung begann 1969 mit dem ersten Sonderbauprogramm
von Wohnheim- und Gesundheitsbauten. Möglich wurden diese Bauvorhaben 1966
durch eine Vereinbarung des Diakonischen Werkes der EKD mit dem DDR-
Außenhandelsministerium. Aufgrund der Devisenknappheit und der schlechten
Wirtschaftslage war die DDR bereit, für Devisen, die in Westdeutschland von den
Kirchen, der Diakonie und dem Staat aufgebracht und als Valutamark der DDR
gutgeschrieben wurden, knappe Waren und Dienstleistungen den Kirchen und der
Diakonie in der DDR zur Verfügung zu stellen. Durch das Bauprogramm entstan-
den bis 1972 insgesamt 325 Plätze für geistig und 140 Plätze für körperlich be-
hinderte Menschen. Diese im Rahmen des ersten Sonderbauprogramms errichteten
Gebäude waren damals die einzigen Neubauten für die Förderung und Betreuung
behinderter Menschen in der DDR. Für den Zeitraum 1974 bis 1976 wurde ein
zweites Programm für Gesundheitsbauten realisiert, bei dem es vor allem um ei-
ne Entflechtung der Funktionen diakonischer Einrichtungen ging. Ein drittes Bau-
programm, bei dem u.a. Wohnheime für Behinderte und Rehabilitanden errichtet
wurden, schloss sich 1977 an. Neben Bettenhäusern, Krankenhauserweiterungen
und Wohnungen für Mitarbeiter wurden Zweckbauten in diakonischen Einrichtun-
gen errichtet, die eine Auflockerung in der Unterbringung, Spezialisierungen der
Einrichtungen und den Aufbau neuer Arbeitsbereiche erlaubten.10 Über diese in
Sonderbauprogrammen errichteten Bauten hinaus gab es weitere mit Eigenmitteln
finanzierte Erweiterungen und Umgestaltungen. Wo es die baulichen Möglichkei-
ten durch Neubauten oder Modernisierungen zuließen, konnten die im Normalisie-
rungsprinzip gefundenen Ansätze besser umgesetzt werden.
Mit der von ihr übernommenen Betreuung und Förderung geistig behinderter Men-
schen baute die Diakonie in der DDR eines ihrer größten Arbeitsgebiete auf und

10 Vgl. Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (Hg.),15 Jahre Sonderbauprogramm, Berlin
1988.
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stellte in den 70er und 80er Jahren fast 50% der in der DDR vorhandenen Plät-
ze für Schwer- und Schwerstbehinderte. Darüber hinaus waren Sondertagesstät-
ten entstanden, in denen sich Förderung und ,Normalisierung‘, gesellschaftliche
Integration und gezielte Betreuung besonders günstig miteinander verbinden lie-
ßen. Schließlich wurde mit Förderwerkstätten als Tageseinrichtungen für geistig
behinderte Erwachsene versucht, geeignete Nachfolgeeinrichtungen für diejenigen
zu schaffen, die nach einer Förderung in einer Sondertagesstätte nicht in einer ge-
schützten Werkstatt oder anderen Anschlusseinrichtung arbeiten konnten.
Aus der politischen Funktion, in der die Diakonie in den 50er Jahren gesehen und
die bekämpft worden war, waren Ansätze einer Funktionalisierung geworden. Eine
Funktionalisierung für bestimmte Entlastungen im Gesundheits- und Sozialsystem
war aber nicht ohne den Preis einer Stabilisierung der Diakonie in der DDR mög-
lich. Ausdruck dieser Stabilisierung waren in den 60er Jahren weitere Regelungen.
So wurde 1960 eine Vereinbarung über die zusätzliche Altersversorgung der an kon-
fessionellen Krankenhäusern hauptberuflich tätigen Ärzte abgeschlossen. Verhand-
lungen über die Evangelischen Krankenpflegeschulen, die 1961 mit einer Neuord-
nung der Ausbildung in den mittleren medizinischen Berufen notwendig geworden
waren, führten 1964 zu einer Rahmenvereinbarung, mit der der Bestand der evan-
gelischen Krankenpflegeschulen und die Ausbildung des Nachwuchses der evange-
lischen Schwesternschaften, Krankenhäuser und Einrichtungen gesichert blieb. Die
Duldung und Funktionalisierung diakonischer Arbeit bezog sich jedoch nur auf be-
stimmte Bereiche. So halbierte sich zwischen 1960 und 1970 nahezu die Zahl der
Gemeindepflegestationen.

2.3 Pragmatische Akzeptanz

Gerhard Bosinski (1911-1985) wurde 1968 zum Direktor des Werkes Innere Missi-
on und Hilfswerk berufen. Da sich zu diesem Zeitpunkt bereits die Gründung des
Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR (BEK) als organisatorische Ver-
selbständigung der ostdeutschen Landeskirchen abzeichnete, musste auch die Zu-
ordnung der Diakonie zu den evangelischen Kirchen in der DDR neu bestimmt
werden. Auf einer erweiterten Geschäftsführerkonferenz im Juni 1969 wurde die
„Ordnung des Werkes ,Innere Mission und Hilfswerk der Evangelischen Kirchen
in der DDR“‘ beschlossen und danach durch ein Kirchengesetz des BEK bestätigt.
Mitglied dieses Werkes wurde neben den landeskirchlichen diakonischen Werken
auch die Diakonische Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Freikirchen in der DDR,
die wie ein Landesverband in der Hauptversammlung, im Hauptausschuss und in
der Geschäftsführerkonferenz vertreten war.11

11 Obwohl sich die Diakonische Arbeitsgemeinschaft der Freikirchen in der DDR erst am 5.4.1973
konstituierte, bestand seit Anfang der 60er Jahre eine enge Zusammenarbeit. Vgl. Rolf Dam-
mann, „Diakonische Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Freikirchen in der DDR“, in:40 Jahre
Diakonische Arbeitsgemeinschaft evangelischer Kirchen. Vertretung der ,Freikirchen‘ im Diako-
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Trotz der organisatorischen Eigenständigkeit wurden sowohl die enge Zusammen-
arbeit mit der westdeutschen Diakonie fortgeführt als auch die Kontinuität mit Vor-
gängerinstitutionen und Rechtstiteln betont. Erst nachdem 1976 eine Registrierung
des Werkes Innere Mission und Hilfswerk nach der neuen Vereinigungsverordnung
der DDR vom 6.1.1975 die Rechtsfähigkeit weiterhin sicherte und in dem Staats-
Kirche-Gespräch vom 6.3.1978 staatliche Zusagen für die kirchliche und diakoni-
sche Arbeit erfolgt waren, wurde Ende 1979 eine Umbenennung in „Diakonisches
Werk – Innere Mission und Hilfswerk – der Evangelischen Kirchen in der DDR“
mit einer unveränderten Ordnung vorgenommen. Die in der Ordnung beschriebene
Aufgabe, „Verhandlungen mit kirchlichen und außerkirchlichen Stellen“ zu führen
sowie die „Planung und Durchführung ökumenischer Hilfsmaßnahmen“ – letzteres
vor allem eine Umschreibung für die Koordinierung und Abwicklung westlicher
Unterstützungen für die Kirche und Diakonie in der DDR – entsprachen dem Be-
streben des zentralistisch organisierten Staatsapparats, mit der Dienststelle in der
Schönhauser Allee 59 ein zentrales Gegenüber zu haben.
In weiteren Verhandlungen wurde das Vergütungsabkommen von 1961 auf zusätz-
liche Berufsfelder ausgedehnt, und 1985 wurden etwa 2000 evangelischen Schwes-
tern in die ab 1980 bestehende Rentenregelung für Pfarrer und Kirchenbeamte ein-
bezogen. Aber auch in diesen Bereichen waren Innovationen und Veränderungen
von staatlichem Misstrauen begleitet. Als ab 1980 im Bereich der Diakonie in Wei-
terentwicklung der Arbeit mit geistig behinderten Jugendlichen und Erwachsenen
einige Förderwerkstätten aufgebaut wurden und geschützte Werkstätten geplant wa-
ren, wurde dies als ,Herausbildung illegaler Strukturen‘ untersagt. Um angesichts
dieser staatlichen Haltung nicht provokativ die geduldeten Grenzen zu überschrei-
ten, wurde darauf verzichtet, eigenständige geschützte Werkstätten einzurichten.
Zugleich wurden jedoch entsprechende Bereiche innerhalb diakonischer Einrich-
tungen geschaffen.
Verhandlungsbedarf ergab sich auch, als 1973 nach der Einführung medizinischer
Fachschulen in der DDR erneut eine Vereinbarung zur konfessionellen Kranken-
pflegeausbildung zu treffen war. Zwar war es das staatliche Verhandlungsziel, kei-
ne konfessionellen Fachschulen zuzulassen, aber vor dem Hintergrund eines An-
teils von ca. 8 bis 10 % der Gesamtkapazität an Betten und Behandlungen des
Gesundheits- und Sozialwesens der DDR musste die Diakonie berücksichtigt wer-
den. Mit der am 2. Juni 1975 unterzeichneten „Vereinbarung über die Ausbil-
dung von mittleren medizinischen Fachkräften für eine Tätigkeit in evangelischen
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in der DDR“ konnte erreicht werden, dass ein
großer Teil der Fachschulausbildung in den konfessionellen Einrichtungen erfolg-
te und dass diese Ausbildung mit einem staatlich anerkannten Fachschulabschluss
endete.

nischen Werk der EKD. 1957-1997, hg.v. Diakonische Arbeitsgemeinschaft evangelischer Kir-
chen, Stuttgart 1997, 46-51.
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Dass Anfang der 70er Jahre neben Reformen anderer Ausbildungsangebote, z.B.
der Diakonenausbildung, nach den Anfängen der Ausbildungen in Heilerziehungs-
pflege ein Diakonisches Qualifizierungszentrum aufgebaut wurde, belegt das in der
Diakonie gewachsene Selbstbewusstsein. Auf veränderte Ansprüche an die Qualifi-
zierung der Mitarbeiter reagierend wurde von der Hauptversammlung 1971 vorge-
schlagen, eine zentrale diakonische Lehr- und Forschungsstätte zu gründen. Nach
einigen Fortbildungkursen und dem Beginn eines geriatrischen sowie eines fürsor-
gerischen Fernunterrichtes wurden 1973 Wilfried Schulz (1929 – 1983) als Lei-
ter und ab 1974 weitere Referenten eingestellt. In der 1975 gegründeten und 1976
zum „Diakonischen Qualifizierungszentrum“ umbenannten Lehr- und Forschungs-
stätte entstand schnell ein differenziertes Angebot diakonischer Ausbildungen mit
kirchlichem Abschluss: Kinderdiakonin, Wirtschaftsdiakonin, Gemeindediakonin,
Heimerzieherin/Heimerzieher, Fürsorgerin, Verwaltungsmitarbeiterin/-mitarbeiter,
Paramentikerin und Diakoniepflegerin/-pfleger. Etwas später kamen Ausbildungen
zu Seelsorge und Beratung hinzu. Die verschiedenen Aus- und Weiterbildungen
spiegeln dabei die Vielfältigkeit der in der Diakonie in der DDR vertretenen Be-
rufsbilder wieder und verweisen auf die innovative Stärke der Diakonie. Die Gren-
ze dieser Aufhebung des von der SED beanspruchten Monopols im Bildungsbe-
reich blieb allerdings die Beschränkung der Geltung der Berufsabschlüsse auf den
kirchlich-diakonischen Raum. 1986 erhielt das Diakonische Qualifizierungszen-
trum, das bislang in verschiedenen Einrichtungen zu Gast war, im Bonhoeffer-Haus
in Lobetal ein eigenes Domizil, bei dessen Einweihung ein Vertreter des DDR-
Gesundheitsministeriums seine Anerkennung für die Bildungsarbeit der Diakonie
aussprach.
Trotz solcher von staatlicher Seite geäußerten Wertschätzungen und Bestätigungen
diakonischer Arbeit unter der Formel von der gemeinsamen ,humanistischen Aufga-
be‘, blieb das Verhältnis der Diakonie zum politischen System der DDR ambivalent.
Einerseits wurde von einem „Kooperationsprinzip“ gesprochen – so Ernst Petzold
(geb. 1930), ab 1976 Direktor des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirchen
in der DDR – und dass „sich notwendigerweise eine sachbezogen partnerschaftliche
Zusammenarbeit ergeben hat.“12 Zu den akzeptierten Arbeitszweigen der Diakonie
gehörten vor allem die stationären Einrichtungen der Altenhilfe und für behinderte
Menschen sowie die konfessionellen Krankenhäuser. Andererseits wollte die staat-
liche Seite die Diakonie als medizinische oder soziale Dienstleistung ohne missio-
narischen Auftrag verstehen. Deshalb wurden auch in den 80er Jahren Bereiche
der halboffenen und offenen Arbeit skeptisch beobachtet oder waren Restriktionen
ausgesetzt. Die Arbeitsgemeischaft zur Abwehr von Suchtgefahren, verschiedene
Bereiche der Seelsorge wie die Gefangenenseelsorge oder die Betreuung von Men-

12 Ernst Petzold, „Erfahrungen über ideologische Grenzen hinweg. Interview der ZeitschriftDer
Ring mit dem Direktor des Diakonischen Werkes in der DDR“, in:Kirche im Sozialismus11.
1985, 249-252, 249f.
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schen in staatlichen Altenhilfeeinrichtungen oder Krankenhäusern, Beratungsdiens-
te oder die Ausbildung von Sozialdiakonen waren davon betroffen.
Insgesamt verfolgte die SED mit ihrer Verhältnisbestimmung gegenüber der Diako-
nie widersprüchliche Ziele. Einerseits wurde die Diakonie mit der Kirche identifi-
ziert und galt wie diese als überkommene und überholte gesellschaftliche Struktur-
form. Andererseits, und diese Sicht überwog in den 80er Jahren, wurde die soziale
Arbeit der Diakonie benötigt. Diesen Zielkonflikt versuchte die SED durch eine
Instrumentalisierung der Diakonie zu lösen. Indem der Diakonie verstärkt die För-
derung und Betreuung behinderter Menschen überlassen wurde, sollten kirchliche
und diakonische Kräfte gebunden und zugleich staatliche Aufwendungen vermin-
dert werden. Diesem Vorgehen entsprach es, dass in den 80er Jahren der Diako-
nie verstärkt komplex- und schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche überlassen
wurden. Dadurch hatten diakonische Einrichtungen erhöhte Pflegeaufwendungen
zu tragen und sollten aus dem nun staatlich anerkannten Bereich der Rehabilitati-
onspädagogik verdrängt werden.

2.4 Konkretionen

2.4.1 Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren (AGAS)

Obwohl das ,Blaue Kreuz‘ in der DDR verboten wurde, begannen in den 50er Jah-
ren ehemalige Mitarbeiter wieder mit der Arbeit. Durch Hausbesuche und Gemein-
deabende in den Landes- und Freikirchen entstanden allmählich Arbeitsgruppen.
Neue Mitarbeiter und Unterstützende kamen hinzu. Der erste hauptamtliche Mit-
arbeiter wurde 1955 bei der Inneren Mission Sachsens eingestellt. Trotz Schwie-
rigkeiten konnten auch wieder Informationsblätter erscheinen. 1956 wurde die Be-
zeichnung „Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der Suchtgefahren“ ein-
geführt, unter der dieser Arbeitszweig ab 1960 auch Fachverband des Werkes Inne-
re Mission und Hilfswerk wurde. Eine Ausweitung der Arbeit war möglich, bis in
den 80er Jahren etwa 40 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt waren. Neben Räu-
men für regelmäßige Zusammenkünfte der Gruppen und Beratungsstellen wurden
vier Heilstätten (der ,Wilhelmshof‘ bei Uchtspringe, das Diakoniezentrum Serrahn-
Linstow, die Heimstätte ,Heiligenstock‘ in Rübeland und das Frauenheim ,Schin-
delbach‘) aufgebaut.
Alkoholismus und andere Suchterkrankungen waren in der DDR nicht nur tabui-
siert, sondern stellten zugleich ein ideologisches Problem dar. Die Zuwendung zu
suchtgefährdeten Menschen und deren Familien implizierte eine Anerkennung ge-
sellschaftlicher Unzulänglichkeiten. Dadurch waren der auf Information und Auf-
klärung setzenden Öffentlichkeitsarbeit der AGAS Grenzen gesetzt. Dass von der
Diakonie die Arbeit mit suchtgefährdeten und suchtkranken Menschen als „eine der
gegenwärtig besonders vordringlichen Aufgaben“13 angesehen wurde, gab den An-

13 Ernst Petzold, „Vorwort“, in:Fröhlich helfen. Handreichung des Diakonischen Werkes der Evan-
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stoß zu der 1986 von der erweiterten Hauptversammlung des Diakonischen Werkes
veranstalteten Arbeitstagung „Sucht – auf der Suche nach Sinn“. Obwohl Beratun-
gen und Begegnungsgruppen, ambulante Betreuung und Therapien in den diakoni-
schen Heilstätten in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen wurden, waren sie
Teil einer gesellschaftlichen Diakonie in der DDR.

2.4.2 Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste (AMD)

Bis 1959/60 wurde die missionarische Arbeit im Rahmen der Diakonie durch die
„Arbeitsgemeinschaft für Volksmission“ geleitet. Die Geschäftsführung für den Be-
reich der DDR übernahm 1960 Paul Toaspern (geb. 1924), der ein Jahr zuvor Leiter
der Theologischen Abteilung in der Geschäftsstelle von Innere Mission und Hilfs-
werk der Evangelischen Kirchen in der DDR geworden war. Trotz Überlegungen,
die 1969 umbenannte „Arbeitsgemeinschaft missionarischer Dienste“ beim BEK
zu verankern, blieb diese Aufgabe aufgrund der angestrebten engen Verbindung
missionarischer und diakonischer Arbeitsfelder beim Diakonischen Werk.
Ihren Aufgaben, die Entfaltung der missionarischen Dimension in allen Bereichen
des kirchlichen Dienstes zu fördern, kam die AMD durch die Unterstützung von
Evangelisationen, des missionarischen Gemeindeaufbaus und der Seelsorge nach.
Es wurden Zurüstungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Seminare und
Lehrgänge für den missionarischen Dienst angeboten, später z.B. Speziallehrgänge
für Pfarrer in Neubaugebieten, Urlaubsorten oder Heilbädern. Um die Koordination
und Vorbereitung des ständig zunehmenden Angebotes an Einkehrtagen und Re-
traiten zu verbessern, schlossen sich 1971 auf diesem Gebiet arbeitende Pfarrer zur
„Arbeitsgemeinschaft für evangelische Einkehrtage“ zusammen.
Mit dem 1974 gegründeten ,Ökumenisch-Missionarischen Verbindungsausschuß‘
arbeitete die AMD eng zusammen. Indem die Vertreter der welt- und der volksmis-
sionarischen Arbeit in der DDR aus den Landeskirchen, Freikirchen und kirchlichen
Werken in diesem Gremium, das in der EKD keine Parallele hatte, verbindlich ko-
operierten, kam es in der DDR nicht zu einer Polarisierung vonökumenischund
evangelikal.14

Durch die Abteilung Theologie des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kir-
chen in der DDR wurden zahlreiche weitere Arbeitsfelder verantwortet, koordiniert
bzw. unterstützt. Dazu gehörte eine breite Publikations- und Redaktionstätigkeit,15

aber auch die Leitung der „Arbeitsgemeinschaft evangelischer Stadtmissionen“, zu
der die 14 Stadtmissionen in der DDR gehörten. Bei der Frage von Druckgeneh-

gelischen Kirchen in der DDR. Teil II, hg.v. Ernst Petzold, Berlin 1987, 3, vgl. weitere Referate
der Arbeitstagung, 18-48.

14 Vgl. Paul Toaspern,Die missionarischen Dienste in der ehemaligen DDR. 1959-1989, Ms. 1991,
45.

15 Neben Monographien und Sammelbänden die Zeitschriften „Fröhlich helfen“ (erschienen 1958-
1970), „Der Mitarbeiter“ (1973-1989) und „Ruf an den Bruder“ (1957-1989).
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migungen16oder bei öffentlich wahrnehmbaren Veranstaltungen wie Kirchentagen
oder Evangelisationen wurde jedoch deutlich, dass die Verbindung missionarischer
Aktivitäten und sozialen Engagements eine von der SED lediglich geduldete Seite
der Diakonie war. Einerseits waren unter dem staatlichen Druck missionarische und
soziale Aufgabenfelder der Kirche enger aufeinander bezogen. Andererseits ver-
hinderte eine restriktive Beschränkung missionarischer Aktivitäten auf möglichst
innerkirchliche Räume eine stärkere, sich wechselseitig fördernde Wirkung von so-
zialem und missionarischem Engagement in der Gesellschaft.

3 Letzter Stand

Gegen Ende der DDR verfügte die Diakonie über 44 Krankenhäuser, 187 Feier-
abendheime, 47 Alterspflegeheime, 127 Einrichtungen für geistig behinderte Men-
schen (davon 30 Sondertagesstätten), 290 Kindergärten und Horte (darunter 15 Kin-
derkrippen), 315 Gemeindepflegestationen, 114 Erholungsheime und 67 sonstige
Heime. In diesen 556 stationären Einrichtungen und 635 Tageseinrichtungen wur-
den insgesamt 42.000 Betten bzw. Plätze zur Verfügung gestellt und von 15.700
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut.17Für die in konfessionellen Einrichtun-
gen geleisteten medizinischen Behandlungen und Betreuungen wurden 1989 ins-
gesamt 259 Mio. M vom staatlichen Gesundheits- und Sozialwesen erstattet.18 Die
jährlich zu beantragenden Pflegekostensätze wurden in den 80er Jahren meist an-
tragsgemäß bestätigt. Da die anerkannten Aufwendungen des Vorjahres jedoch als
Höchstaufwendungen angesehen wurden, waren die Pflegekostensätze nicht immer
kostendeckend.
Die fehlenden Mittel oder Materialien, insbesondere für bauliche, technische und
medizintechnische Investitionen, wurden durch die westdeutsche Diakonie und die
Bundesregierung aufgebracht. Im Valutamarkprogramm, bei dem die Kirchen und
ihre Diakonie in der DDR den Gegenwert gelieferter Waren, meist Rohstoffe, gut-
geschrieben bekamen, wurden zwischen 1957 und 1990 etwa 1,43 Mrd. DM trans-
feriert. Darüber hinaus wurden ab 1966 für Bauprogramme, die vor allem älteren
und behinderten Menschen zugute kamen, durch die aber auch Dienstwohnungen
für kirchliche und diakonische Mitarbeiter entstanden, etwa 153 Mio. DM aufge-
wendet.19 Über weitere partnerschaftliche Hilfen westdeutscher Kirchen, diakoni-
scher Einrichtungen und Einzelpersonen mit ähnlich hohen Summen gibt es ledig-

16 Vgl. Ute Gause, „Diakonisches Schrifttum und Zensur in der DDR“ , in: Ingolf Hübner, Jochen-
Christoph Kaiser (Hgg.),Diakonie im geteilten Deutschland, Stuttgart et al. 1999, 169-179.

17 Angaben nach: Statistische Angaben, Stand 1.1.1989. In:ADW, DWDDR D 88.
18 Neues Deutschland vom 26./27.3.89.
19 Angaben nach Karl Heinz Neukamm, „Das Netzwerk kirchlich-diakonischer Hilfen in den Jahr-

zehnten der deutschen Teilung“, in:Die Macht der Nächstenliebe. Einhundertfünzig Jahre Innere
Mission und Diakonie 1848-1998, hg.v. Ursula Röper u. Carola Jüllig, Berlin 1998, 266-273.
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lich Schätzungen.20

Im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirchen in der DDR waren schließlich
30 Fachverbände – von den Schwesternschaften und dem Diakonenverband bis zu
missionarischen und seelsorgerlichen Arbeitsgemeinschaften – vertreten. Die hinter
den Fachverbänden stehenden Arbeitsbereiche zeigen die Vielfalt und die Breite der
Diakonie in der DDR.
Die konfrontative Kirchenpolitik und die kirchenfeindliche Ideologie des SED-
Staates hatten eine größere Annäherung von Diakonie und Kirche befördert. Vie-
le Regelungen gegenüber staatlichen Stellen konnten nur durch eine enge Zusam-
menarbeit auf institutioneller Ebene erreicht werden, die, wie in der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Sachsens, bis zur Einrichtung eines Landeskirchlichen
Amtes für Innere Mission gehen konnte. Diese Zusammenarbeit wurde aber nicht
aus der politischen Konfrontation, sondern von einem Alltag des Zusammenwirkens
getragen. Sowohl die aus der Arbeit des Hilfswerks entstandenen Partnerschaften
als auch Gemeindediakoniekreise, Freundeskreise diakonischer Einrichtungen und
Gemeindeschwesternstationen machten diakonische Arbeit vielfach zu einem inte-
grierten Element des kirchlichen Lebens.
Mit der in den 70er und 80er Jahren gefundenen Verhältnisbestimmung zwischen
Diakonie und dem von der SED okkupierten Staat kommt eine gegenseitige Akzep-
tanz zum Ausdruck. Diese pragmatische Akzeptanz ermöglichte es der Diakonie,
sich an der Erbringung von Leistungen im staatlichen Gesundheits- und Sozialwe-
sen der DDR zu beteiligen. Trotz gelegentlich von staatlicher Seite geäußerter An-
erkennung dieser diakonischen Arbeit und dabei erklärter partnerschaftlicher Bezie-
hungen blieb die Diakonie jedoch aus sozialpolitischen Planungen oder Gesetzge-
bungen grundsätzlich ausgeschlossen. In der DDR gab es aufgrund des politischen
und sozialen Herrschaftsanspruchs der SED keine freie Wohlfahrtspflege.
Trotzdem gab es seitens der Diakonie Bemühungen, sich an sozialethischen Diskus-
sionen über den innerkirchlichen Bereich hinaus zu beteiligen. Im Umfeld der 1972
erfolgten indikationslosen Freigabe des Schwangerschaftsabbruchs gab es Stellung-
nahmen211 und nicht-öffentliche Gespräche der Diakonie mit dem Staatssekretari-
at für Kirchenfragen, dem DDR-Gesundheitsminister und der CDU. Zwar konnte
eine Festlegung erreicht werden, dass konfessionelle Einrichtungen nicht zur Vor-
bereitung oder Ausführung von Schwangerschaftsabbrüchen verpflichtet werden.
Eine öffentliche Diskussion solcher sozialethischer Themen wurde aber vermieden,
weil ein Hinterfragen der Formel von den gemeinsamen ,humanistischen Zielen‘ für
die SED auf eine Kritik ihrer weltanschaulichen Positionen hinausgelaufen wäre.
Erst Ende der 80er Jahre wurde auf bestimmten Ebenen – im Rahmen christlich-

20 Vgl. Arnim Volze, „Innerdeutsche Transfers“, in:Materialien der Enquete-Kommission – Auf-
arbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland, Deutscher Bundestag
(Hg.), Bd. V, Deutschlandpolitik, Frankfurt am Main 1995, 2761-2797.

21 Vgl. Telegramm an den Präsidenten der Volkskammer der DDR, 8.3.1972, in:ADW, DWDDR
D 288.
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marxistischer Dialoge – ein Meinungsaustausch möglich. Die Diakonie nutzte sich
ihr bietende Gelegenheiten. In einer ad-hoc-Gruppe des BEK zu ethischen Fragen
im Bereich des werdenden Lebens, in der auch Fragen des Schwangerschaftsab-
bruchs wieder thematisiert wurden, konnte eine breitere Diskussion aufgenommen
und in den konziliaren Prozess eingebracht werden.

4 Resümee

Die Diakonie in der DDR musste unter den von der SED diktierten politischen und
wirtschaftlichen Bedingungen einen eigenen Weg finden. Obwohl dieser Weg bis
zur organisatorischen Eigenständigkeit führte, blieb die diakonische Arbeit in bei-
den Teilen Deutschlands eng miteinander verbunden und war selbst eine Ebene in-
nerdeutscher Beziehungen.22 Zahlreiche Partnerschaften zwischen westlichen und
östlichen Diakonischen Werken, Einrichtungen und Arbeitszweigen waren prakti-
scher Ausdruck der in Artikel 4.4 der Ordnung des BEK bekannten „besonderen
Gemeinschaft“. Dass es der Diakonie in der DDR gelungen war, den Bestand ihrer
Arbeit zu erhalten, zu entwickeln und in einigen Bereichen sogar auszubauen, hatte
seinen Grund – zusammen mit den erheblichen finanziellen Transferleistungen –
auch in diesen Partnerschaften. Der permanente Austausch half den Einrichtungen
und Arbeitszweigen der Diakonie, sowohl fachlich als auch materiell einen Stan-
dard zu erreichen, der sich an westlichen Entwicklungen orientierten konnte und
zum Teil über dem vergleichbarer staatlicher Institutionen lag. Diese Verbundenheit
stand im Hintergrund, als im Februar 1990 die Landespfarrer und Hauptgeschäfts-
führer der Diakonischen Werke in der DDR und der Bundesrepublik erklärten, die
Diakonie wieder in einer Organisationsform zusammenzuführen. Auf der gemein-
samen Tagung der Hauptversammlung und der Diakonischen Konferenz am 18.-
20.3.1991 wurden die ostdeutschen gliedkirchlichen Diakonischen Werke in das
Diakonische Werk der EKD aufgenommen.
Mit ihren vielfältigen Diensten als praktischer Ausdruck christlichen Glaubens
wehrte sich die Diakonie gegen Engführungen im Menschenbild und die Ausgren-
zung von Menschen. Das gilt besonders für die Betreuung und Förderung geistig
behinderter Menschen durch die Diakonie in der DDR. In diesem Bereich hatte die
Diakonie neben der konfessionellen Krankenpflege einen ihrer Schwerpunkte aus-
gebildet.
Durch die in Krankenhäusern, Fördereinrichtungen und Heimen der ideologischen
Indoktrination entzogene Sphäre, den vielfältigen Bereich der diakonischen Aus-
bildungen, aber vor allem durch das von vielen diakonischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern praktizierte christliche Menschenbild, wurde ein der durchherrschten

22 Vgl. Heinz-Georg Binder, „Etappen der Deutschlandpolitik mit Blick auf die Diakonie“, in:
Ingolf Hübner, Jochen-Christoph Kaiser (Hgg.),Diakonie im geteilten Deutschland, Stutt-
gart/Berlin/Köln 1999, 1-17.
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Gesellschaft der DDR gegenüberstehender Raum eröffnet. Vor allem gesellschaft-
liche Randgruppen wurden durch die Gemeinde- und Anstaltsdiakonie betreut. Ge-
gen den Herrschafts- und Gestaltungsanspruch der SED trug der geistige und soziale
Bereich der Diakonie dazu bei, dass die Kirchen in der DDR nicht in eine private
oder kultische Sphäre abgedrängt wurden.
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